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Einleitung

Jede menschliche Tätigkeit geht mit bestimmten Risi
ken für die körperliche Integrität oder das Eigentum 
der ausübenden Person sowie der Personen in der Um
gebung einher. Darum werden diese Tätigkeiten im 
Allgemeinen durch Gesetze, Vorschriften und andere 
Rechtstexte, welche die Rahmenbedingungen der 
 Ausübung und die Verantwortlichkeiten festlegen, be
schrieben und definiert.
Dies trifft natürlich auch auf die Medizin zu. Die recht
lichen Auswirkungen medizinischer Tätigkeiten kön
nen auf Art.  28 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs 
zurückgeführt werden. Darin ist festgelegt [1]: 
1. Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt 

wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der 
Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.

2. Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht 
durch Einwilligung des Verletzten, durch ein über
wiegendes privates oder öffentliches Interesse oder 
durch Gesetz gerechtfertigt ist.

Für die medizinische Tätigkeit lassen sich daraus zwei 
zentrale Elemente ableiten:
– Der Patient, der dem Risiko schädlicher Gesund

heitsfolgen ausgesetzt ist, muss ausreichend infor
miert werden, besonders über den Nutzen, die Ge
fahren und die Alternativen einer diagnostischen 
und/oder therapeutischen Leistung, damit er 
rechtsgültig zustimmen kann. Durch diese Zustim
mung wird die therapeutische Handlung rechtmäs
sig, die Gefährdung, welcher der Patient ausgesetzt 
wird, ist somit gerechtfertigt.

– Falls kein geeigneter Rechtfertigungsgrund vor
liegt, begehen die Ärztin bzw. der Arzt und die Hilfs
personen eine unrechtmässige Handlung, für die 
sie die Verantwortung tragen. Da die Möglichkeiten 
der Medizin zur raschen Erkennung und wirksamen 
Behandlung von Krankheiten begrenzt sind, obliegt 
es dem «Pflegenden» im weiteren Sinne, die medizi
nische Tätigkeit nach den Regeln der ärztlichen 
Kunst auszuüben. Diese Regeln entwickeln sich 
durch den Fortschritt der Medizin beständig weiter. 
Der Pflegende ist also im Hinblick auf die eingesetz
ten  Mittel gebunden, es besteht jedoch keine Ergeb
nisverpflichtung. Somit kann es – ungeachtet einer 
sorgfältigen Behandlung – zu Fehlern kommen. Er 
ist also nicht haftbar, wenn nicht folgende Voraus
setzungen gegeben sind:

 1. Ein Schaden ist aufgetreten.
 2.  Eine unrechtmässige Handlung wurde began

gen. Darunter fällt:
  a)  ein Verstoss gegen die Informationspflicht 

(es obliegt dem Pflegenden, das Gegenteil zu 
belegen);

  b)  ein Verstoss gegen die Sorgfaltspflicht;
  c)  die Nichteinhaltung der Regeln der Kunst 

(der Nachweis obliegt dem Patienten).
 3.  Es besteht ein kausaler Zusammenhang zwi

schen den ersten beiden Punkten.
Es sei darauf hingewiesen, dass das Verschulden der 
Ärztin bzw. des Arztes vermutet wird, sofern ein Ver
stoss gegen die Regeln der Kunst vorliegt.

Wenn sich ein Patient entschliesst, rechtliche Schritte 
einzuleiten, sind die Pflegenden im Allgemeinen äusJeanBlaise Wasserfallen

Die Ausübung medizinischer Tätigkeiten kann sich als gefährlich für den Patien
ten, den Pflegenden und das Umfeld erweisen. Doch mithilfe bestimmter Mass
nahmen kann den Risiken, die mit diesen Tätigkeiten verbunden sind, vorgebeugt 
 werden, und es ist wichtig, sie zu kennen und damit umgehen zu können.

Pee r   re v ie w ed  a
rt

ic
le

Lesen Sie auch das Editorial 
zu diesem Thema auf S. 293.
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serst verunsichert, denn dieses Gebiet fällt nicht in 
ihre Zuständigkeit, sie sehen sich Regeln und einer 
Sprache gegenüber, mit denen sie nicht vertraut sind, 
und sie empfinden dies als zutiefst ungerecht, da für 
sie vor allem das Patientenwohl im Mittelpunkt steht 
[2].
Die rechtlichen Auswirkungen können drei Arten um
fassen:
– Zivilrechtliche Haftung, die darauf abzielt, den 

Schaden finanziell wiedergutzumachen, der einer 
Person ohne triftigen Grund zugefügt wurde.

– Strafrechtliche Haftung, die darauf abzielt, nach 
 einem Verstoss gegen eine strafrechtliche Bestim
mung eine persönliche Sanktion zu verhängen. Die 
Sanktion kann Freiheitsentzug und/oder eine Geld
strafe sein.

– Verwaltungsrechtliche Haftung, die der Arbeitgeber 
durchsetzt und die darauf abzielt, den Mitarbeiter 
in seiner Funktion innerhalb der Institution zu 
sanktionieren. Aufgrund dieser Haftung ist die In
stitution verpflichtet, eine Instanz zur kompeten
ten Untersuchung des Vorfalls einzurichten, um 
den Sachverhalt, den zeitlichen Ablauf und die Ver
antwortlichkeiten der Beteiligten zu analysieren. 
Ausserdem muss ein System geschaffen werden, das 
eine faire Behandlung gewährleistet [3].

Risiko- und Fehlerprävention: 
eine  Systemfrage

In den meisten Bereichen menschlicher Tätigkeit 
 wurden Systeme zur Risiko und Fehlerprävention ein
gerichtet, mithilfe derer die Wahrscheinlichkeit eines 
Fehlers oder Irrtums (das heisst eines Verstosses gegen 
die Verfahrensvorschriften oder eines tadelnswerten 
Mangels an Bemühungen) minimiert werden soll. 
 Üblicherweise beruhen diese Systeme auf fünf Säulen, 
die vom Umfeld bis zur handelnden Person reichen, 
was im Bereich der Medizin auch den Patienten ein
schliesst [4].
Nachstehend beschreiben wir kurz diese fünf Präven
tionsebenen anhand einiger Beispiele, die zeigen, wo 
die Hauptverantwortung für das Risikomanagement 
liegt. Zu diesem Thema wurde unlängst ein Referenz
werk veröffentlicht [5].

Umfeld
Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Räumlich
keiten und Einrichtung, mithilfe derer die diagnosti
schen und/oder therapeutischen Leistungen erbracht 
werden. Damit sie zweckmässig funktionieren, ist ein 
Wartungssystem erforderlich, für das Architekten und 
Medizintechniker verantwortlich sind. Die Richtlinien 

für Gesundheit und Arbeitssicherheit [6] schreiben re
gelmässige Überprüfungen der Räumlichkeiten und 
der Einrichtung vor, um sicherzustellen, dass die zuläs
sigen Grenzwerte im Hinblick auf die Temperatur, die 
Lärmentwicklung und die Sicherheit der Anwendung 
nicht überschritten werden. Die Hauptverantwortung 
obliegt dabei der Institution und ihren Abteilungen so
wie den Behörden, welche die Betriebsbewilligung er
teilen. Unerwünschte oder unerwartete Wirkungen im 
Zusammenhang mit einem Medizinprodukt müssen 
der Kontrollbehörde durch das Vigilanzsystem im Ein
klang mit dem Heilmittelgesetz gemeldet werden (ab
hängig vom Produkt kann es sich um Swissmedic, das 
Bundesamt für Gesundheit [BAG] usw. handeln): Auf 
diese Weise ist eine Analyse möglich und können Kor
rektur und Vorbeugemassnahmen ermittelt werden, 
die auch bundesweit ausgeweitet werden können, falls 
die in einem bestimmten Fall festgestellten Mängel 
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein grundsätz
liches Problem sind.

Organisation
Die meisten Institutionen haben sich mit eigenen Leit
linien ausgestattet, welche die durchgehende Abstim
mung der Zuständigkeiten sowie eine Organisation der 
Versorgung gewährleisten sollen, die eine hochwertige 
und sichere Behandlung ermöglichen. In den einzel
nen Klinikabteilungen übertragen Organisations und 
Funktionsvorschriften den Inhalt dieser Leitlinien auf 
die lokale Ebene. Diese Elemente können mithilfe 
 eines Systems von Indikatoren überwacht werden, die 
in Analysetabellen eingetragen werden. Die Hauptver
antwortung obliegt dabei der Direktion der Institution 
und danach den Klinikabteilungen.

Team
Die Patientenbehandlung durch das interdisziplinäre 
Team wird in Referenzdokumenten beschrieben. Sie 
erweisen sich als besonders nützlich, wenn es sich um 
spezialisierte Diagnose oder Therapieverfahren han
delt, welche die Einhaltung bestimmter Fristen für die 
einzelnen Verfahrensschritte erfordern, um das opti
male Ergebnis sicherzustellen. Gleichzeitig muss bei 
der Weitergabe von Informationen zwischen Teams, 
Abteilungen oder gar verschiedenen Institutionen sys
tematisch vorgegangen werden, um Versäumnisse und 
den Verlust von Informationen im Laufe der Behand
lung zu verhindern. Das  – wenn möglich elektroni
sche – Patientendossier ist das wichtigste Medium zur 
Gewährleistung der Kontinuität der klinischen Be
handlung. Die Hauptverantwortung obliegt in dieser 
Hinsicht den beteiligten Gesundheitsfachpersonen 
und Abteilungen.
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Patienten
Die Patienten werden üblicherweise in verschiedenen 
Krankheitsstadien versorgt, darum ist auch die indivi
duelle Wahrscheinlichkeit unterschiedlich, dass eine 
diagnostische und/oder therapeutische Leistung einen 
Nutzen mit sich bringt. Diese Uneinheitlichkeit kann 
durch SchweregradScores ausgedrückt werden, von 
denen für beinahe jede Krankheit oder Störung eine 
validierte Skala zur Verfügung steht. Diese Scores sind 
für die Pflegenden von grossem Nutzen, um die er
wartbare Wirkung einer medizinischen Leistung abzu
schätzen.
Zudem können Patienten mit chronischen Krankhei
ten, die sozusagen Experten ihrer Erkrankung sind, be
stimmte Präferenzen im Hinblick auf die verfügbaren 
diagnostischen und/oder therapeutischen Leistungen 
äussern, etwa im Rahmen einer Patientenverfügung 
oder der Planung des Therapieprojekts. Diese Präferen
zen müssen berücksichtigt werden, um die Adhärenz 
des Patienten zu erreichen und die Erfolgschancen der 
Behandlung zu optimieren.
Da der Bewusstseinszustand des Patienten schwanken 
kann und die Versorgung immer stärker multidiszipli
när erfolgt, ist darüber hinaus ein System zur eindeuti
gen Patientenidentifizierung innerhalb einer grösse
ren Institution unabdingbar. Die Hauptverantwortung 
obliegt dabei den beteiligten Gesundheitsfachperso
nen und in geringerem Ausmass den Abteilungen.

Pflegende
Der Pflegende ist dafür verantwortlich, die Risiken zu 
steuern, die er im Zuge seiner medizinischen Tätigkeit 
eingeht. Zu diesem Zweck dienen ihm verschiedene 
Präventionsmassnahmen, ihm steht also durchaus 
eine Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung.

Persönliche Ausbildung
Alle Pflegenden haben eine spezifische, durch ein 
 Diplom bescheinigte Ausbildung absolviert. Aufgrund 
dessen sind sie berechtigt, einen festgelegten Leis
tungskatalog auszuführen, der unbedingt einzuhalten 
ist. Die Ärztinnen und Ärzte sowie ein Teil der Pflege
fachpersonen können sich durch Weiterbildung spezi
alisieren, infolgedessen dürfen sie weitere Spezial
leistungen ausführen.
Da sich das medizinische Wissen ständig entwickelt, 
müssen sich auch die Pflegenden fortbilden. Die Fort
bildungen sind gesetzlich festgelegt und werden von 
den Fachgesellschaften überprüft.
Diese Ausbildungen sind zwar in technischer Hinsicht 
äussert spezialisiert, allerdings kommt dabei die Kom
munikationsqualität etwas zu kurz. Dieser kommt je
doch eine immer wichtigere Rolle zu, da eine Tendenz 

zu vielfältigen Begleiterkrankungen festzustellen ist, 
die eine multidisziplinäre Behandlung des Pa tienten 
erfordern. Unter diesen Umständen besteht die Auf
gabe des Pflegenden darin, eine hochwertige medizini
sche Dienstleistung zu erbringen und überdies die 
 wesentlichen Informationen vonseiten der Kollegen 
zusammenzufassen und eine echte Kommunikations
partnerschaft mit dem Patienten und den Angehöri
gen zu schaffen.

Information des Patienten
Die Einwilligung der Patienten nach umfassender Auf
klärung und deren genaue Dokumentierung sind die 
entscheidenden Faktoren, durch die das Risiko mini
miert werden kann, der Begehung einer unrechtmässi
gen Handlung beschuldigt zu werden. Einige Fach
gesellschaften haben Informationsbroschüren für die 
Patienten herausgegeben, die diesen Zweck erfüllen, 
aber an die individuelle Patientensituation angepasst 
werden müssen. Zusätzlich zur umfassenden Aufklä
rung setzt die Einwilligung des Patienten ein Gespräch 
voraus, in dessen Rahmen er Fragen zu den erhaltenen 
Informationen stellen kann und das mit einer Bedenk
zeit einhergehen muss, die in einem proportionalen 
Verhältnis zum Risiko des geplanten Diagnose und/
oder Therapieverfahrens steht. Die Einwilligung muss 
schriftlich festgehalten und vom Patienten (oder von 
seinem gesetzlichen Vertreter) sowie vom Pflegenden 
unterzeichnet werden.

Beherrschung der klinischen Verfahren
Dieser Punkt ist besonders heikel in den Ausbildungs
stätten. Sie müssen eine angemessene Kontrolle der 
Pflegenden in Ausbildung gewährleisten, auch wäh
rend der Nachtstunden und am Wochenende. Der 
 Kontrollperson kommt eine wichtige Aufgabe zu, zu
dem obliegt es dem Pflegenden in Ausbildung, keine 
Handlungen auszuführen, die er nicht beherrscht, und 
gegebenenfalls um Unterstützung zu bitten. Diese Au
tonomie lässt sich nicht von heute auf morgen erwer
ben (das amerikanische Motto «see one, do one, teach 
one» ist ein wenig zu vereinfachend), darum müssen 
der Pflegende in Ausbildung und der Ausbildende ge
meinsam festlegen, inwieweit ein bestimmtes Dia
gnose und/oder Therapieverfahren bereits beherrscht 
wird.

Dokumentation der Leistungen
Jede klinische Versorgungsleistung muss im Patien
tendossier vermerkt werden. Später muss ersichtlich 
sein, welche Informationen zum Zeitpunkt der Ent
scheidung verfügbar waren. In dieser Hinsicht ist es 
besonders wichtig, die dem Patienten zur Verfügung 
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gestellten Informationen zu dokumentieren und die 
Informationen zwischen den Teams sorgfältig weiter
zugeben. Obwohl diese Phase häufig als unnütze Ver
waltungsarbeit abgetan wird, ist sie die beste Risiko
versicherung, mit der sich jeder Pflegende vor einer 
Klage durch den Patienten und/oder die Angehörigen 
schützen kann.

Dokumentation unerwünschter Wirkungen
Jedes Diagnose und/oder Therapieverfahren geht un
trennbar mit unerwünschten Wirkungen einher (zum 
Beispiel Komplikationen bei invasiven Verfahren, Ne
benwirkungen von Medikamenten). Auch hier muss 
mithilfe einer genauen Dokumentation unterschieden 
werden können, ob das Ereignis auf ein mit dem Ver
fahren verbundenes Risiko oder aber auf einen Ver
stoss gegen die Regeln der Kunst zurückzuführen ist. 
Im Allgemeinen ist diese Art der Dokumentation un
glücklicherweise noch weitgehend lückenhaft, auch im 
Rahmen klinischer Studien, mit denen das Verhältnis 
zwischen Nutzen und Risiko eines neuen Diagnose 
und/oder Therapieverfahrens untersucht wird [7]. Die 
Meldung unerwünschter Wirkungen ist besonders 
wichtig, da sie dadurch analysiert werden können und 
gegebenenfalls verhindert werden kann, dass sie beim 
betroffenen oder bei anderen Patienten erneut auf
treten.

Persönliche Balance
Wie bei jeder menschlichen Tätigkeit hängen die Leis
tungen eines Pflegenden stark von seiner Lebensba
lance ab. Bestimmte Umstände können sogar dazu 
führen, dass der Pflegende seinen Beruf nicht mehr 
ordnungsgemäss ausführen kann, so wie es für jeden 
Bürger bei der Fähigkeit zum Führen eines Kraftfahr

zeugs der Fall ist. Dieser Aspekt unterliegt einem brei
ten persönlichen Ermessensspielraum. Dieser Spiel
raum bedeutet jedoch selbst ein zusätzliches Risiko, 
das sorgfältig abgewogen werden muss. Zwar sind alle 
Institutionen davon betroffen, doch nicht jede ist gut 
ausgestattet, um damit umzugehen.

Schlussfolgerung

Die Ausübung medizinischer Tätigkeiten kann sich als 
gefährlich für den Patienten, den Pflegenden und das 
Umfeld erweisen. Doch mithilfe bestimmter Massnah
men kann den Risiken, die mit der Tätigkeit verbunden 
sind, vorgebeugt werden, und es ist wichtig, sie zu 
 kennen und damit umgehen zu können.
Die Pflegenden und die Institutionen, bei denen sie an
gestellt sind, müssen sich bewusst sein, wie wichtig es 
ist, diesen Risiken durch eine Reihe von Massnahmen 
vorzubeugen, die vom Umfeld bis zur handelnden Per
son reichen. Die Aufgabe ist besonders schwierig für 
freiberufliche Pflegende und insbesondere für jene, 
die in einer privaten Einzelpraxis tätig sind und diese 
Anforderungen allein erfüllen müssen. Um sie zu un
terstützen, werden einschlägige Strukturen geschaf
fen, sei es durch Qualitätszirkel oder spezielle Netz
werke.
Diese Vorkehrungen sind jedenfalls die Mühe wert, da 
es sich auch auf die Qualität und die Sicherheit der 
Leistungen günstig auswirkt, wenn man bedenkenlos 
in einem sicheren Umfeld tätig sein kann.

Disclosure statement
Die Autoren haben keine finanziellen oder persönlichen 
 Verbindungen im Zusammenhang mit diesem Beitrag deklariert.
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Das Wichtigste für die Praxis

• Die Risiko- und Fehlerprävention in der medizinischen Praxis betrifft 

mehrere Bereiche, die miteinander interagieren.

• Ein systematisches Vorgehen ist nötig, kann allerdings in der freiberuf-

lichen Praxis schwieriger als in einer öffentlichen oder privaten Einrich-

tung sein.

• Eine vorsichtige persönliche Haltung ist angesichts dieser Risiken we-

sentlich, garantiert aber nicht, dass ein Patient oder seine Angehörigen 

nicht rechtliche Schritte gegen die Ärztin bzw. den Arzt oder die Pflege-

fachperson einleiten.
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